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P  R  E  S  S  E  I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  N
Nr. 26/2011 vom 15. Juli 2011
Auch Zivilprozesskosten können steuerlich geltend gemacht werden
Wenn es bisher nur für die Scheidung möglich war, die Anwaltskosten in der Einkommensteuererklärung anzugeben, sind nun auch Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung abziehbar. Das ergibt sich aus einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofes, wie der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) erläutert.
Bestimmte private Aufwendungen können als außergewöhnlichen Belastungen abgezogen werden, wenn dem Steuerpflichtigen zwangsläufig Ausgaben in größerem Umfang entstehen. Prozesskosten wurden mit Ausnahme von Scheidungskosten jedoch bislang nur in Ausnahmefällen anerkannt. Der Rechtsstreit musste für den Steuerpflichtigen von existentieller Bedeutung sein. Die strenge Auslegung des Gesetzes ließ den Abzug nur in ganz seltenen Fällen zu. 
Dem ist der Bundesfinanzhof (BFH) mit seinem aktuellen Urteil vom 12.05.2011 (Az. VI R 42/10) entgegengetreten. Der Inhalt des Zivilprozesses spielt nach der geänderten Rechtsprechung des BFH nur noch eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass die Prozessführung nicht mutwillig oder leichtfertig erscheint und Aussicht auf Erfolg hat. Eine 50/50-Chance ist dabei ausreichend. 
Nach Auffassung  des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. muss die Finanzverwaltung dieses Grundsatzurteil allgemein anerkennen. Allerdings kann die erforderliche Beurteilung der Erfolgsaussicht im Einzelfall schwierig sein, insbesondere bei noch nicht abgeschlossenen Verfahren. Obsiegt der Steuerpflichtige, werden ihm die Kosten im Regelfall von der Gegenseite erstattet. Hat das Finanzamt diese Kosten bereits anerkannt, wäre der entsprechende Steuerbescheid zu ändern. Wichtiger wird die neue Rechtsprechung deshalb für Rechtsstreitigkeiten, die mit einem Vergleich enden. Aber auch bei letztlich verlorenem Rechtsstreit dürfte nicht von vornherein der Abzug der Aufwendungen ausgeschlossen sein, da die Erfolgsaussicht zum Zeitpunkt des Rechtsstreites, also nicht erst nach dessen Abschluss zu beurteilen ist. 

Weitere Informationen dazu erhalten Mitglieder in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften von Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert oder unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt werden.
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